
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Das BAWMerkblatt Abdichtung von Bewegungsfugen (MAB) wurde durch
die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) neu erarbeitet.

Das BAW-MAB berücksichtigt die Normfortschreibung im Bereich Elasto-
mer-Fugenbänder. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Merkblattes
sind die beim Neubau, Bauen im Bestand und bei der Ertüchtigung von Be-
wegungsfugen gesammelten Praxiserfahrungen. Ferner gibt das Merkblatt
Hinweise zur Abdichtung von Fugen zwischen Betonbauteilen sowie zwi-
schen Beton- und Stahlbauteilen mit aufgesetzten Abdichtkonstruktionen.
Ein weiterer Bestandteil ist die nachträgliche Abdeckung von Fugen mit
Kompressionsdichtungsprofilen.
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Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W),
Leistungsbereich 215 und Leistungsbereich 219, Ausgaben Dezember 2025,
verweisen auf das BAW-MAB.

Das BAW-MAB, Ausgabe 2025, wird hiermit für den Geschäftsbereich der
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) eingeführt.

Die digitale Fassung (PDF) des BAW-MAB, Ausgabe 2025, steht auf den
Webseiten des Infozentrums Wasserbau – WSV zum Download zur Verfü-
gung:
Technisches Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W), 6. Richtlinien, Merkblätter,
Empfehlungen.

Der Erlass wird in das Technische Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W) unter
VV TB-W, Teil A, Abschnitt 1.2.3 Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton-
und Spannbetonbau aufgenommen und im Verkehrsblatt veröffentlicht.

Im Auftrag

gez. Constanze Follmann

Anlage: BAW-MAB, Ausgabe 2025
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